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1.1

1.2

1.3

" Anmerkung 1) Der Verk&ufer ist eine der folgenden Gesellschaften von Maag:

Umfang und Giiltigkeit, Ge-

samtvereinbarung

Diese Allgemeinen Verkaufsbe-
dingungen ("AVB") gelten fur alle
Geschaftsbeziehungen des Ver-
kaufers mit dem jeweiligen Kau-
fer, falls es sich beim Kaufer um
einen Unternehmer (8 14 BGB),
Kaufmann im Sinne des HGB,
eine juristische Person des 6f-
fentlichen Rechts oder ein 6f-
fentlich-rechtliches Sonderver-
mogen handelt. Diese AVB gel-
ten insbesondere fur den Ver-
kauf und die Lieferung von Wa-
ren und die Erbringung von
Dienstleistungen.

Diese AVB gelten ausschlieB-
lich. Allgemeine Geschéftsbe-
dingungen des Kaufers oder an-
dere vom Kaufer vorgeschla-
gene Bedingungen, denen der
Verkaufer nicht ausdrucklich
schriftlich zugestimmt hat, gel-
ten nicht, selbst wenn der Ver-
kaufer sie nicht ausdrucklich ab-

gelehnt hat.

Der zwischen den Parteien ab-
geschlossene  Vertrag ein-
schlieBlich dieser AVB beinhal-
tet die gesamte Vereinbarung
der Parteien. Diese ersetzt die
Inhalte
mundlichen und schriftlichen

samtlicher friheren

1.4

2.1

2.2

Vereinbarungen zum gleichen
Gegenstand.

Falls nicht anders vereinbart,
gelten diese AVB in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung des
Kaufers jeweils aktuellen Fas-
sung als Rahmenvereinbarung
und auch flr spatere Vertrage
mit demselben K&ufer, ohne
dass der Verkaufer erneut auf

die AVB hinweisen muss.

Angebot des Verkaufers, Be-
stellung des Kaufers und Ver-
tragsabschluss

Angebote des Verkaufers sind
unverbindlich, insbesondere
was Preis, Menge, Lieferzeit und
Verfugbarkeit betrifft, sofern sie
nicht ausdrucklich als verbind-
lich gekennzeichnet sind. Der
Verkaufer ist berechtigt, sein An-
gebot bis zur Annahme durch
den Kaufer jederzeit zu andern
oder zuruckzuziehen, wenn
nicht ein Bindungszeitraum ex-

plizit genannt wird.

Bestellungen des Kaufers haben
schriftlich zu erfolgen und gelten
als verbindliches Angebot zum
Abschluss eines Vertrags. Wenn
sich aus dem Angebot des Kau-
fers nichts anderes ergibt, kann
der Verkaufer es innerhalb von
zehn (10) Werktagen ab Zugang
annehmen. Annahmen des Ver-

—Maag Germany GmbH, Ostring 19, D-63762 GroBostheim
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3.1

3.2

3.3

Group

YMAAG

a company

kaufers erfolgen durch schriftli-
che Erklarung, wobei die Aus-
stellung des Lieferscheins oder
der Rechnung ausreichend ist.

Lieferung und Gefahreniiber-
gang

Sofern die Parteien schriftlich
nichts anderes vereinbaren, er-
folgen alle Lieferungen gemagB
Incoterms (Ausgabe 2020) "Ex
Works" (EXW).

Nutzen und Gefahr gehen zu
dem Zeitpunkt auf den Kaufer
uber, zu dem die Waren im Werk
des Verkaufers ("Ex Works") ver-
sandbereit sind. Dies giltauch in
Fallen, in denen der Transport
vom Verkaufer organisiert wird
und / oder die Parteien eine an-
dere Liefermethode vereinbart
haben.

Kommt der Kaufer in Annahme-
verzug, so geht die Gefahr zum
Zeitpunkt, zu dem die Waren ab
Werk versandbereit sind, auf
den Kaufer Uber. Ab diesem Zeit-
punkt werden die Waren auf
Kosten und Gefahr des Kaufers
fur eine Dauer von hoéchstens
sechs (6) Monaten gelagert.
Falls die Lieferung der Ware
nicht innerhalb von sechs (6)
Monaten ab dem urspringlich
vorgesehenen Termin erfolgen
kann und unter der Vorausset-
zung, dass der Verkaufer dem

MAAG GROUP Product Brands: AMN | AUTOMATIK | ETTLINGER | GALA | MAAG | REDUCTION | SCHEER | SIKORA | WITTE | XANTEC



3.4

3.5

3.6

Kaufer eine angemessene Nach-
frist gesetzt hat, ist der Verkau-
fer berechtigt, uber die Waren
nach eigenem Ermessen zu ver-
fugen, ohne den Kaufer entscha-
digen zu mussen und ohne Ver-
lust (i) seines Rechts, vom Kau-
fer den Kaufpreis fur die Waren
zuverlangen und/ oder (ii) weite-
rer vertraglicher Rechte gegen-
Uber dem Kaufer.

Sofern zwischen den Parteien
nicht ausdrucklich etwas ande-
res vereinbart wurde, ist der Ver-
kaufer nur dann zu Teillieferun-
gen berechtigt, wenn (i) die Teil-
lieferung fur den Kaufer im Rah-
men des Vertragszwecks nutz-
bar ist, (ii) die Lieferung der rest-
lichen bestellten Waren sicher-
gestellt ist und (iii) dem Kaufer
dadurch keine wesentlichen zu-
satzlichen Ausgaben bzw. Kos-
ten entstehen, es sei denn, der
Verkaufer erklart sich bereit,
diese Kosten zu tragen.

Die vom Verkaufer zugesagten
bzw. bestatigten Liefer- bzw.
Leistungstermine sind unver-
bindlich, es sei denn, der Ver-
kaufer hat einen Liefer- oder
Leistungstermin schriftlich aus-
drucklich far ,verbindlich“ er-
klart. Auch wenn Liefer- bzw.
Leistungstermine unverbindlich
sind, hat der Verkaufer ange-
messene Anstrengungen zu un-
ternehmen, um die Waren zu
diesem Liefertermin zu liefern
bzw. die Dienstleistungen bis zu

diesem Termin zu erbringen.

Die Einhaltung von Liefer- bzw.
Leistungsterminen ist abhangig
von der rechtzeitigen Klarung al-
ler technischen Fragen, von For-
malitaten (wie z. B. die Ausstel-
lung behdrdlicher Genehmigun-
gen fur Einfuhr, Ausfuhr, Transit
und Zahlungen), von der fristge-
rechten Leistung der vom Ver-
kaufer geforderten Anzahlungen
und Zahlungssicherheiten (z. B.

3.7

4.2

4.3

in Form von Kreditbriefen oder
Burgschaften), sowie von der
rechtzeitigen Ubermittlung aller
fur die Herstellung und/oder die
Lieferung der Waren notwendi-
gen Materialien und/oder Infor-
mationen durch den Kaufer an
den Verkaufer. Sind eine oder
Bedingungen
nicht erfullt, ist der Verkaufer fur

mehrere dieser

entsprechende Verzogerungen
nicht verantwortlich.

Im Falle von Lieferverzug haftet
der Verkaufer nur geman der Zif-
fer 13 vorgesehenen Haftungs-
begrenzung.

Preise

Alle Preise gelten gemaB In-
coterms (Ausgabe 2020) "Ex
Works" (EXW) zzgl. gesetzlicher
Umsatzsteuer und etwaiger
sonstiger o6ffentlich-rechtlicher
Gebuhren oder Abgaben.

Die Verpackung der Ware erfolgt
durch den Verkaufer. Die Verpa-
ckungskosten sind nicht im Wa-
renpreis enthalten und werden
dem Kaufer separat berechnet.

Wenn der Kaufer eine Befreiung
von Steuern jeglicher Art bean-
sprucht, hat dieser zum Zeit-
punkt der Ubermittlung der Be-
stellung an den Verkaufer eine
Bescheinigung fur die Steuerbe-
freiung vorzulegen. Der Kaufer
ist verpflichtet, den Verkaufer
far jegliche nicht gezahlte Steu-
ern sowie etwaige Strafen und
Zinsen zu entschadigen, falls
eine entsprechende Steuerbe-
gegeben st
und/oder solche Steuern, Stra-

freiung nicht
fen und/oder Zinsen dem Ver-
kaufer in Rechnung gestellt wer-
den.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innerhalb von
dreiBig (30) Tagen ab Rech-
nungsdatum zu begleichen.
Jede Zahlung hat ohne Abzug

5.2

5.3

5.4

und in Euro (€) per Uberweisung
auf das in der Rechnung ge-
nannte Bankkonto zu erfolgen.

Falls sich die finanzielle Situa-
tion des Kaufers nach Vertrags-
erheblich
schlechtert oder verandert und
dadurch die Erfullung des An-
spruchs des Kaufers auf den ver-
einbarten Kaufpreis gefahrdet
wird oder eine solcher Umstand

abschluss ver-

bereits zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses beim Kaufer
vorlag, jedoch dem Verkaufer
erst nachtraglich bekannt
wurde, ist der Verkaufer berech-
tigt, die Erfallung des Vertrags so
lange auszusetzen, bis der K&u-
fer den vereinbarten Kaufpreis
bezahlt
chende Sicherheitsleistung er-

bracht hat.

oder eine entspre-

Zah-
lungsfrist befindet sich der Kau-

Nach Verstreichen der

fer automatisch in Zahlungsver-
zug, ohne dass es einer Mah-
nung durch den Verkaufer be-
darf. Ab dem Zeitpunkt des Zah-
lungsverzugs ist der Verkaufer
berechtigt, einen jahrlichen Ver-
zugszins in Héhe von neun (9)
Prozentpunkten Uber dem Ba-
siszinssatz zu fordern. Die ge-
setzliche Verzugspauschale
kommt hinzu. Die Geltendma-
chung von weitergehenden Ver-
zugsschaden und - gegenuber
Kaufleuten - von gesetzlichen
Falligkeitszinsen (88 352, 353
HGB) behalt sich der Verkaufer
vor.

Wenn sich der Kaufer mit Zah-
lungen in Verzug befindet, wer-
den samtliche Verpflichtungen
des Kaufers mit sofortiger Wir-
kung fallig. Der Verkaufer ist be-
rechtigt, mit sofortiger Wirkung
und ohne dass es einer geson-
derten Ankundigung bedarf, zu-
satzlich zur Forderung von Scha-
densersatz die weitere Herstel-
lung und Lieferung von Waren
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6.2

6.3

sowie die Ausfuhrung

Dienstleistungen bis zur Leis-

von

tung aller falligen Zahlungen
durch den Kaufer vorlberge-
hend auszusetzen. Des Weite-
ren ist der Verkaufer berechtigt,
nach Ablauf einer von ihm ge-
setzten Nachfrist von mindes-
tens zehn (10) Werktagen vom
Vertrag zurlickzutreten. Sofern
der Verkaufer schriftlich nichts
anderes ausdrucklich erklart
hat, beruhrt ein Rucktritt vom
Vertrag nicht Waren, die bereits
geliefert und bezahlt wurden
und den Teil der Dienstleistun-
gen, der bereits erbracht wurde.
Im Falle eines Rucktritts vom
Vertrag mussen bereits gelie-
ferte, jedoch noch nicht be-
zahlte Waren vom Kaufer zu-
rickgesandt werden, es sei
denn, der Verkaufer besteht auf
deren Bezahlung.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware verbleibt bis
zur vollstandigen Zahlung des
Kaufpreises durch den Kauferim
Eigentum des Verkaufers ("Vor-
behaltsware").

Der Kaufer ist verpflichtet, die
Vorbehaltsware kostenfrei fur
den Verkaufer zu lagern, pfleg-
lich zu behandeln und ihre Erhal-
tung sowie einen ausreichenden
Versicherungsschutz in Hoéhe
des Wiederbeschaffungswerts
gegen Diebstahl, Beschadigung,
Feuer, Uberschwemmung und
andere Risiken sicherzustellen.
Daruber hinaus ist der Kaufer
verpflichtet, samtliche MaBnah-
men zu ergreifen, die flr den
Schutz des Eigentums und Ei-
gentumsvorbehalts an der Vor-
behaltsware notwendig sind.

Beabsichtigt der Kaufer die Ver-
bringung von Vorbehaltsware an
Ort auBerhalb
Deutschland, hat er den Verkau-

einen von

6.4

6.5

fer (a) von dieser Absicht umge-
hend zu informieren, (b) unver-
zuiglich und auf seine eigenen
Kosten alle dortigen (auch recht-
lichen) Voraussetzungen fur die
Entstehung und Aufrechterhal-
tung des Eigentumsvorbehalts
zu ermitteln und zu erfullen und
(c) den Verkaufer auch davon je-
weils unverziglich zu informie-
ren.

Der Kaufer ist berechtigt, die
Vorbehaltsware im ordnungsge-
maBen Geschaftsgang zu ver-
wenden, zu verarbeiten, umzu-
bilden, zu verbinden, zu vermi-
schen und/oder zu verauBern.
Bis zur vollstandigen Zahlung
des Kaufpreises erfolgt jegliche
Verarbeitung oder Umbildung
der Ware durch den Kaufer je-
doch stets im Namen des Ver-
kaufers fur diesen als Hersteller
und kostenfrei. Der Verkaufer er-
wirbt unmittelbar das Alleinei-
gentum an der neu geschaffe-
nen Sache oder - falls die Verar-
beitung oder Umbildung aus
Stoffen mehrerer Eigentimer
vorgenommen wird — das Mitei-
gentum (Bruchteilseigentum) an
ihr im Verhaltnis des Werts der
Vorbehaltsware (Brutto-Rech-
nungswert) zum Wert der ande-
ren verarbeiteten/umgebildeten
Stoffe im Zeitpunkt der Verarbei-
tung/Umbildung.

Fuar den Fall, dass aus irgendei-
nem Grund kein Eigentums-
bzw. Miteigentumserwerb beim
Verkaufer eintritt, Ubertragt der
Kaufer das Eigentum bzw. Mitei-
gentum bereits jetzt kostenfrei
an den Verkaufer. Der Verkaufer
nimmt diese Ubertragung an.

Verbindet, vermischt oder ver-
mengt der Kaufer die Vorbe-
haltsware mit einer anderen Sa-
che in einer Weise, dass eine
Trennung ohne groBere Schaden
oder unzumutbaren Arbeitsauf-
wand bzw. unzumutbare Kosten

6.6

nicht mehr méglich ist, erwirbt
der Verkaufer unmittelbar einen
Miteigentumsanteil an
neuen Sache im Verhéaltnis des

der

Wertes der Vorbehaltsware zu
der anderen bearbeiteten Sache
zum Zeitpunkt der Verbindung,
Vermischung oder Vermengung.
Ist nach einer Verbindung, Ver-
mischung oder Vermengung die
Vorbehaltsware die Hauptsache
der neu entstandenen Sache, er-
wirbt der Verkdufer unmittelbar
das Alleineigentum an der
neuen Sache. Bildet nach einer
Verbindung, Vermischung oder
Vermengung eine andere Sache
die primare Komponente, Uber-
tragt der Kaufer den Miteigen-
tumsanteil bereits jetzt kosten-
frei an den Verkaufer im Verhalt-
nis des Wertes der Vorbehalts-
ware zu der anderen bearbeite-
ten Sache zum Zeitpunkt der
Verbindung, Vermischung oder
Der
nimmt die Ubertragung hiermit

Vermengung. Verkaufer
an. Wird die Vorbehaltsware mit
einer Sache eines Dritten ver-
bunden, vermischt oderver-
mengt und bildet letztere Sache
nach der Verbindung bzw. Ver-
mengung die primare Kompo-
nente, tritt der Kaufer seine Ent-
gegen
den Dritten bereits jetzt an den

schadigungsanspriche

Verkaufer in einer Hohe ab, die
dem Wert der Vorbehaltsware
entspricht. Der Verkaufer nimmt
diese Abtretung an.

Der Kaufer ist nicht befugt, Vor-
behaltsware zu verpfanden oder
— mit Ausnahme eines Weiter-
Ge-
schaftsverkehr — diese zu Uber-

verkaufs im normalen
tragen. Bei Pfandung, Zwangs-
vollstreckung oder anderen In-
terventionen Dritter in Bezug auf
die Vorbehaltsware ist der Kau-
fer verpflichtet, den Verkaufer
unverziglich schriftlich davon in
Kenntnis zu setzen, sodass der
Verkaufer MaBnahmen ergreifen
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6.7

6.8

kann, um das Eigentumsrecht
an der Vorbehaltsware zu schut-
zen. Der Kaufer ist verpflichtet,
den Verkaufer bei der Sicherung
und Durchsetzung seines Eigen-
tumsrechts zu unterstitzen. Ist
der Dritte nicht in der Lage, dem
Verkaufer die im Zuge einer et-
waigen Klage nach § 771 ZPO
entstandenen gerichtlichen und
auBergerichtlichen Kosten zu er-
statten, haftet der Kaufer flir die
dem Verkaufer entstandenen
Kosten.

Der Kaufer tritt samtliche Forde-
rungen, die er im Falle eines
Weiterverkaufs der Vorbehalts-
ware gegenlber seinen eigenen
Kunden hat, an den Verkaufer
ab. Der Verkaufer nimmt diese
Abtretung an und ist berechtigt,
bei
des Kaufers dessen Kunden von

jeglichem Zahlungsverzug

der Abtretung der Forderungen
in Kenntnis zu setzen und die
Forderungen einzuziehen. Der
Verkaufer ermachtigt den Kaufer
widerruflich, abgetretene Forde-
rungen im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung einzuzie-
hen. Das Recht des Verkaufers,
Forderungen einzuziehen, bleibt
davon unberlhrt. Solange der
Zahlungsver-
pflichtungen nachkommt, kein

Kaufer seinen
Antrag auf Eroffnung des Insol-
venzverfahrens Uber das Vermo-
gen des Kaufers gestellt ist und
keine mangelnde Leistungsfa-
higkeit (8 321 Abs. 1 Satz 1 BGB)
vorliegt, zieht der Verkaufer For-
derungen nicht selbst ein und
verzichtet auf eine Widerrufung
der Erméachtigung des Kaufers
zur Einziehung der Forderungen.

Auf Wunsch des Kaufers gibt der
Verkaufer die Vorbehaltsware
(sowie alle an ihrer Stelle getre-
tenen Sachen und Forderungen)
heraus, sofern ihr geschatzter
Wert die Hohe der gesicherten
Forderungen um mehr als 30 %

8.1

8.2

8.3

Ubersteigt. Die Auswahl der frei-
zugebenden Gegenstande ob-
liegt dem Verkaufer.

Riicksendungen

Eine Rucksendung von Waren
durch den Kaufer an den Verkau-
fer — etwa im Rahmen einer Re-
paratur oder Wartung - ist nur
nach Erteilung einer schriftli-
chen Riucksendegenehmigung
("RMA", Return Merchandise Au-
thorisation) durch den Verkaufer
zuldssig. Die RMA-Nummer
muss gut sichtbar an der AuBBen-
seite der Verpackung der zu-
rickgesandten Ware
bracht werden. Jegliche Ware,
die ohne RMA-Nummer an den

ange-

Verkaufer zuruckgesandt wird,
kann abgewiesen und auf Kos-
ten des Kaufers an den Kaufer
zuruckgesandt werden.

Gewabhrleistung

Fur die Rechte des Kaufers bei
Sach- und Rechtsmangeln (in-
klusive Falsch-/Minderlieferung,
fehlerhafte Montage oder ahnli-
che Leistungen sowie fehler-
hafte Anleitungen) gelten die ge-
setzlichen Vorschriften, vorbe-
haltlich abweichender oder er-
ganzender Regelungen in diesen
AVB.

Die Waren und Dienstleistungen
des Verkaufers entsprechen den
zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses jeweils anwendbaren
einschlagigen und direkt an-
wendbaren Gesetzen, Verord-
nungen und Standards in
Deutschland und der Europai-

schen Union.

Unbeschadet der Ziffer 8.2 ge-
wahrleistet der Verkaufer aus-
schlieBlich, dass die Ware und
Dienstleistungen die bei Ver-
tragsschluss ausdrucklich ver-
einbarte Beschaffenheit haben
und sich fur die in dem Vertrag

8.4

8.5

ausdrucklich vereinbarte Ver-
wendung eignet (z.B. Festlegung
in den Produktspezifikationen
oder in der Produktbeschrei-
bung). Soweit Anforderungen
hinsichtlich eines bestimmten
Merkmals der Waren oder
Dienstleistungen

schlieBt dies andere

vereinbart
wurden,
Anforderungen bezogen auf das
Merkmal aus, auch wenn diese
den objektiven Anforderungen
an die Ware oder die Dienstleis-
tung entsprechen wirden. Of-
fentliche AuBerungen, Anprei-
sungen oder Werbung des Ver-
kaufers stellen daneben keine
vertragsgemaBe Beschaffenheit
der Ware oder Dienstleistung
dar. Fiir 6ffentliche AuBerungen
Dritter (z. B. Werbeaussagen)
ubernimmt der Verkaufer keine
Haftung.

Der Verkaufer ist auch ohne Mit-
teilung an den Kaufer befugt, An-
derungen an den Waren und
Dienstleistungen
sofern die Form und Funktion
der Ware oder Dienstleistung
nicht wesentlich verandert wer-

vornehmen,

den und die Anderungen fiir den
Kaufer zumutbar sind.

Die Gewahrleistung durch den
Verkaufer ist u.a. ausgeschlos-
sen bei:

— Abnutzung von Verschlei3-
teilen durch regularen Ge-
brauch;

— Warenausfall aufgrund von
chemischen Angriffen, che-
mischen Reaktionen, Uber-
druck, Uberhitzung, Gewalt-

fehlerhafter

oder nachlassiger Behand-

anwendung,

lung, ungeeigneten Betriebs-

mitteln oder Austausch-

werkstoffen, mangelhaften
Bauarbeiten oder ungeeig-

netem Baugrund; und

— Warenausfall aufgrund von
chemischen, elektrochemi-
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8.6

8.7

8.8

schen oder elektrischen Ein-
flissen sowie Spannungs-
schwankungen, sofern sie
auBerhalb der Kontrolle des
Verkaufers liegen.

Der Kaufer hat die Ware nach
Ablieferung unverztglich zu un-
tersuchen und dem Verkaufer
etwaige Mangel unverzlglich, in
jedem Fall jedoch funf (5) Werk-
tage nach Erhalt der Ware,
schriftlich in Form einer Mangel-
anzeige zu melden. Verborgene
Mangel, die trotz ordnungsge-
maBer Untersuchung nicht ent-
deckt werden kénnen, sind dem
Verkaufer unverzuglich, in je-
dem Fall jedoch drei (3) Werk-
tage nach Entdeckung des Man-
gels, schriftlich in Form einer
Mangelanzeige zu melden.

Die Untersuchung nach Abliefe-
rung darf sich nicht auf AuBer-
lichkeiten und Lieferpapiere be-
schranken. Sie muss auch ange-
messen die Qualitat und Funkti-
onalitat umfassen. Bei zur Mon-
tage, zum Einbau oder zur sons-
tigen Verarbeitung bestimmter
Ware muss die Untersuchung
vor diesen Schritten stattfinden.
Wenn der Kaufer innerhalb des
genannten Zeitraums keine (ord-
nungsgemaBe) Maingelanzeige
an den Verkaufer sendet, ist die
Gewahrleistungspflicht
Haftung des Verkaufers ausge-
schlossen, es seidenn, der Man-
gel wurde vom Verkaufer arglis-
tig verschwiegen.

Der hat
Ware zwecks Uberpriifung in

und

Kaufer mangelhafte
demselben Zustand zu erhalten,
in dem sie sich zum Zeitpunkt
der Entdeckung des Mangels be-
fanden. Auf Verlangen des Ver-
kédufers hat der Kaufer diesem
die mangelhaften Waren umge-
hend auf dessen Kosten zurlick-
zusenden. Sollte eine Mangel-
feststellung aufgrund von Miss-
achtung dieser Pflichten durch

8.9

den Kaufer nicht mehr maoglich
sein, verliert der Kaufer seine
diesbeziglichen Gewahrleis-

tungsanspriche.

Wenn ein Mangel besteht, kann
der Verkaufer nach eigenem Er-
messen entscheiden, ob er eine
Reparatur der Ware oder eine Er-
satzlieferung vornehmen
mochte. Wenn der Verkaufer
eine Reparatur oder Ersatzliefe-
rung vornimmt, ist dafur eine an-
gemessene Frist von mindes-
tens dreiBig (30) Tagen ab Erhalt
der ordnungsgemaBen Mangel-
anzeige gemaB Ziffer 8.6 einzu-
raumen. Alle ersetzten Waren
werden bzw. bleiben Eigentum
des Verkaufers. Anstelle einer
Rucksendung der Ware kann der
Verkaufer auch die Entsorgung
der mangelhaften Ware durch
den Kaufer auf Kosten des Ver-
kaufers veranlassen. Der Kaufer
hat ein Recht zum Rucktritt vom
Vertrag oder zur Minderung des
Kaufpreises, falls die Nacherful-
lung ausbleibt, fur ihn unzumut-
bar ist, vom Verkaufer verwei-
gert wird oder nichtinnerhalb ei-
ner vom Kaufer gesetzten ange-
messenen Frist erfolgt. Liegt nur
ein unerheblicher Mangelvor, ist
ein Rlcktritt vom Vertrag ausge-
schlossen.

8.10Sofern der Verkaufer nicht ur-

springlich zur Montage der
Ware verpflichtet war, umfasst
die Nacherfullung weder den
Ausbau und die Entsorgung der
mangelhaften Ware, die Wieder-
montage der mangelfreien oder
reparierten Ware noch die Er-
stattung der damit verbundenen

Kosten.

Rechtsmangel

Der Verkaufer behalt sich an al-
len dem Ka&ufer uberlassenen
Unterlagen,
sonstigen Gegenstanden (z.B.

Materialien und

Angebote, Kataloge, Preislisten,

9.2

9.3

Kostenvoranschlage, Plane,
Zeichnungen, Abbildungen, Be-
rechnungen, Angaben zur Pro-
duktions- und Lieferzeit (Lead
Time), Produkt- oder Servicebe-
schreibungen und Spezifikatio-
nen, Muster, Modelle und sons-
tige physische und/oder elektro-
nische Unterlagen, Informatio-
nen und Gegenstande) samtli-
che Eigentums-, Urheber- und
Schutzrechte vor. Fur die Waren
und Dienstleistungen des Ver-
kaufers selbst behalt sich der
Verkaufer samtliche Urheber-
und Schutzrechte vor.

Der Verkaufer gewahrleistet
nach MaBgabe dieser Ziffer 9,
dass die Ware und die Dienst-
leistungen zum Zeitpunkt der
Lieferung bzw. Leistungserbrin-
gung bezuglich ihrer Herstellung
durch den Verkaufer und beztig-
lichihrer Spezifikationen frei von
gewerblichen Schutzrechten
oder Urheberrechten Dritter in
den Landern der Européaischen
Union und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika ist. Jede Partei
wird die andere unverziglich
schriftlich benachrichtigen, falls
ihr gegenlber Anspriiche wegen
der Verletzung solcher Rechte
geltend gemacht werden.

Anspriche wegen Verletzung
von gewerblichen Schutzrech-
ten oder Urheberrechten Dritter
sind ausgeschlossen, wenn
diese Verletzung (i) auf der kon-
kreten Nutzung der Ware oder
Dienstleistung als Teil oder im
Zusammenhang mit anderen
Produkten (oder Teilen davon)
des Kaufers oder im Zusammen-
hang mit kauferspezifischen
Prozessen oder Methoden be-
ruht; (ii) auf einer Anweisung
oder Vorgabe (u.a. bzgl. der Spe-
zifikationen oder des Designs)
des Kaufers beruht; (iii) auf einer

nicht vertragsgemaBen bzw. den
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9.4

9.5

10.

Spezifikationen  entsprechen-
den Verwendung der Ware oder
Dienstleistung durch den Kaufer
oder dessen Kunden beruht; (iv)
auf einer eigenmachtigen Veran-
derung der Ware oder Dienst-
leistung beruht; oder (v) auf der
Nutzung des Ware oder Dienst-
leistung nach Mitteilung einer
(angeblichen) Verletzung von ge-
werblichen Schutzrechten oder
Urheberrechten Dritter beruht.

In dem Fall, dass ein Gericht ab-
schlieBend feststellt, dass die
Ware oder Dienstleistung ein ge-
werbliches Schutzrecht oder Ur-
heberrecht eines Dritten verlet-
zen, wird der Verkaufer nach sei-
ner Wahl und auf seine Kosten
die Ware oder Dienstleistung
derart abandern oder austau-
schen, dass keine Rechte Dritter
mehr verletzt werden, die Ware
oder Dienstleistung aber weiter-
hin die vertraglich vereinbarten
Funktionen erfiullen, oder dem
K&ufer durch Abschluss eines Li-
zenzvertrages das Nutzungs-
recht verschaffen. Gelingt dem
Verkdufer dies innerhalb eines
angemessenen Zeitraums nicht,
ist der Kaufer berechtigt, von
dem Vertrag zuruckzutreten
oder den Kaufpreis angemessen
zu mindern.

Etwaige Anspriche auf Scha-
densersatz bestehen nur nach
MafBgabe der Ziffer 13.

Ausfuhrkontrollen

10.1Finden auf die vom Verkaufer zu

liefernden Waren oder die vom
Verkdufer zu  erbringenden
Dienstleistungen Export- oder
Importkontrollvorschriften An-
wendung, ist der Kaufer ver-
pflichtet, dem Verkaufer alle fir
die Einhaltung der Vorschriften
notwendigen Informationen und
Unterlagen unverzuglich zur Ver-

flgung zu stellen. Dies gilt auch

fir eventuelle Endverbleibser-
klarungen. Die Verpflichtung zur
Einholung etwaiger Einfuhrge-
nehmigungen trifft in jedem Fall
den Kaufer.

10.2Der Kaufer verpflichtet sich, bei

der Nutzung der bzw. Verfigung
Uber die Ware oder die Dienst-
leistung die anwendbaren Ex-
port- und Importkontrollvor-
schriften einzuhalten bzw. deren
Einhaltung zu veranlassen.

10.3 Der Verkaufer ist nicht verpflich-

tet, dem Kaufer Waren zu liefern
oder Dienstleistungen zu erbrin-
gen, bis er sdmtliche notwendi-
gen Informationen, Lizenzen,
Bewilligungen, Freigaben und
Dokumente erhalten hat.

11. Software

11.1Sofern auch Software geliefert

wird, so wird diese ausschlieB3-
lich in maschinenlesbarer Form
(Objektcode) Uberlassen. Vor-
behaltlich der Regelung in § 69e
UrhG (Dekompilierung) ist der
Kaufer nicht berechtigt, Teile der
Software zu veradndern, dekom-
pilieren, Ubersetzen oder zu iso-
lieren. Beabsichtigt der Kaufer,
Anderungen an der Software
vorzunehmen oder vornehmen
zu lassen, so bedarf es des Ab-
schlusses eines gesonderten
Softwareliberlassungsvertrag
mit dem Verkaufer.

11.2Fur Software, an der der Verkau-

fer lediglich abgeleitete Nut-
zungsrechte halt und die keine
Open-Source-Software darstellt
(Fremdsoftware), werden die
Bestimmungen dieser Ziffer 11
durch die zwischen dem Verkau-
fer und dessen Lizenzgeber ver-
einbarten  Nutzungsbedingun-
gen, soweit diese sich auf den
Kaufer beziehen (wie etwa ein
Endnutzer-Lizenzvertrag), er-
ganzt und ersetzt; der Verkaufer
unterrichtet den Kaufer tber sol-
che Bedingungen und stellt ihm

diese auf Wunsch zur Verfu-
gung.

11.3Software gilt nur dann als man-

gelhaft, wenn der Kaufer repro-
duzierbare Abweichungen von
den Spezifikationen nachweisen
kann. Ein Mangel liegt nicht vor,
wenn dieser in der neuesten,
dem Kaufer zur Verfugung ge-
stellten Version (einschlieBlich
Updates, Upgrades und Pat-
ches) nicht auftritt und es dem
Kaufer zugemutet werden kann,
diese Version zu verwenden
(dies ist der Fall innerhalb von
drei (3) Monaten, nachdem die
neueste Version dem Kaufer zur
Verfugung gestellt wurde).

11.4In den nachstehenden Fallen

bestehen keine Mangelanspru-

che:

— unwesentliche Abweichun-
gen von den vereinbarten
Spezifikationen;

— lediglich geringfligige Nut-
zungsbeeintrachtigungen;

— Beschadigung durch beson-
dere auBere Einflisse, die
unter dem Vertrag nicht vor-
hersehbar waren;

— vom Kaufer oder von Dritten
vorgenommene Anderungen
oder Erganzungen und deren
Folgen; oder

— fehlende Kompatibilitat der
Uberlassenen Software mit
der Datenverarbeitungsum-
gebung des Kaufers.

11.5Vorbehaltlich anderweitiger Ent-

scheidung durch den Verkaufer
behebt diesen den Mangel der
Software folgendermaBen:

— Der Verkaufer stellt Ersatz
im Wege eines Updates oder
Upgrades der Software zur
Verfligung, sofern diese dem
Verkaufer zur Verflgung ste-
hen oder mit zumutbarem
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Aufwand beschafft werden
kénnen.

— Bis zur Bereitstellung eines

Updates bzw. Upgrades
stellt der Verkaufer dem
Kaufer eine Zwischenlosung
zur Umgehung des Mangels
zur Verfligung, mit der MafB-
gabe, dass dies keinen unzu-
mutbaren Aufwand verur-
sacht und der Kaufer ande-
renfalls aufgrund des Man-
gels nicht in der Lage waére,
unaufschiebbare Arbeiten

fertigzustellen.

— Der Verkaufer hat ein Wahl-
recht hinsichtlich der Behe-
bung des Mangels dahinge-
hend, ob diese beim Kaufer
vor Ort oder am Standort des
Verkaufers erfolgt.

12. Vertraulichkeit

den. Der Kaufer darf Vertrauli-
che Informationen im Falle einer
gerichtlichen oder behordlichen
Anordnung offenlegen. In die-
sem Fall hat er den Verkaufer —
soweit rechtlich zulassig - un-
verzuglich Uber die Offenlegung
zu informieren.

12.2Die in dieser Ziffer 12 genannten

Verschwiegenheitspflichten

bleiben auch nach Ende des Ver-
tragsverhaltnisses bestehen.
Der Kaufer ist verpflichtet, die
Einhaltung derselben Pflichten
von seinen Angestellten sowie
Erfullungsgehilfen (denen Ver-
trauliche Informationen aus-
schlieBlich nach dem "Need-to-
know"-Prinzip zur Erfullung des
Vertrags offengelegt
durfen) einzufordern und haftet
gegenuber dem Verkaufer fur die

Einhaltung dieser Pflichten.

werden

die Haftung des Verkaufers je-
doch beschrankt auf direkte
Schaden, die den nach dem je-
weiligen Vertrag zu zahlenden
Kaufpreis / die zu zahlenden Ver-
gltung nicht Ubersteigen. Der
Verkaufer haftet in diesen Fallen
nicht fir indirekte Schaden (z.B.
Nutzungsausfall,
ausfall oder entgangener Ge-
winn).

Produktions-

13.3In allen anderen Fallen ist eine

Haftung des Verkaufers — unab-
hangig vom Rechtsgrund - aus-
geschlossen, es sei denn, diese
AVB sehen etwas anderes vor.

13.4Sofern eine Haftung des Verkau-

fers ausgeschlossen ist oder
sich auf das oben Geregelte be-
schrankt, gilt dies auch fur die
personliche Haftung von Orga-
nen, gesetzlichen Vertretern,
Angestellten und Erfullungsge-
hilfen des Verkaufers.

12.1Der Kaufer hat alle Informatio- 13. Haftung

nen, die entweder als vertraulich

14. Verjahrung

13.1Der Verkaufer haftet unbe-

gekennzeichnet sind oder die
von einem Dritten als vertraulich
angesehen wiurden ("Vertrauli-
che Informationen"), streng
vertraulich zu behandeln und
solche Informationen  aus-
schlieBlich zur Erfallung des Ver-
trags zu verwenden. Jede andere
Form der Verwertung sowie jede
Offenlegung an Dritte ist unter-
sagt. Davon ausgenommen sind
alle Informationen, die (a) ohne
Bruch dieser Vertraulichkeits-
verpflichtung allgemein zugang-
lich sind oder werden; (b) dem
Kaufer bereits — ohne bestehen-
der Verpflichtung zur Vertrau-
lichkeit — bekannt waren; (c) von
einem Dritten offenbart wurden,
vorausgesetzt dieser Dritte ver-
letzt keine Geheimhaltungsver-
pflichtung hinsichtlich der Ver-
traulichen Informationen; oder
(d) unabhangig vom Kaufer ohne
die Nutzung der Vertraulichen
Informationen entwickelt wur-

schrankt im Falle (i) der schuld-
haften Verletzung von Leben,
Korper und Gesundheit, (ii) der
Ubernahme einer Beschaffen-
heitsgarantie, (iii) des arglistigen
Verschweigens eines Mangels,
sowie (iv) der gesetzlich zwin-
genden Haftung (etwa nach dem
ProdHaftG). Der Verkaufer haf-
tet zudem unbeschréankt in Fal-
len des Vorsatzes und der gro-
ben Fahrlassigkeit.

13.2Im Fall einer bloB einfach fahr-

lassigen Pflichtverletzung — so-
fern keiner der Falle der Ziffer
13.1 vorliegt — haftet der Verkau-
fer nur fur Schaden aus der Ver-
letzung wesentlicher Vertrags-
pflichten. Wesentliche Vertrags-
pflichten sind solche, deren Er-
fullung die ordnungsgemaBe
Durchfuhrung des Vertrags
Uberhaupt erst ermdoglicht und
auf deren Einhaltung der Kaufer
regelmaBig vertraut und ver-
trauen darf. In diesen Fallen ist

15.

16.

Die Verjahrungsfrist fur alle -
auch auBervertraglichen - An-
spriche Sach- und
Rechtsmangeln betragt ein Jahr
ab Lieferung oder Leistungser-
bringung. Dies gilt nicht in Fallen
der Ziffer 13.1; in diesen Fallen
gilt die jeweilige gesetzliche Ver-
jdhrungsfrist.

wegen

Anderungen und Ergénzungen

Anderungen und Ergidnzungen
zu dem zwischen den Parteien
abgeschlossenen Vertrag ein-
schlieBlich dieser Klausel be-
durfen der Schriftform.

Schriftform

Sofern in diesen AVB die Schrift-
form verlangt wird und in der be-
treffenden Bestimmung nichts
anderes vorgeschrieben ist, ist
eine elektronische Ubermitt-
lung, die eine dauerhafte Auf-
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17.

18.

zeichnung des Inhalts der be-
treffenden Erklarung ermoglicht,
mit der Schriftform gleichzuset-
zen.

Salvatorische Klausel

Im Falle der Ungultigkeit einer
oder mehrerer Bestimmungen
des Vertrags (einschlieBlich die-
ser AVB) bleibt die Rechtsgultig-
keit der Ubrigen Bestimmungen
Ungultige
Bestimmungen sind durch Best-

davon unberuhrt.
immungen zu ersetzen, die in
rechtlich zulassiger Weise so
weit wie moglich dem Sinn des
Vertrags entsprechen, der von
den Parteien erkennbar beab-
sichtigt war.

Ubertragbarkeit

18.1Der Kaufer ist ohne vorherige

schriftliche Einwilligung des Ver-
kaufers nicht zur Ubertragung
des Vertrags oder zur Abtretung
von vertraglichen Anspruchen
befugt.

18.2Der Verkaufer ist befugt, den

19.

Vertrag ohne Einwilligung des
Kaufers an ein mit dem Verkau-
fer im Sinne der 88 15 ff. AktG
verbundenes Unternehmen zu
Ubertragen.

Hohere Gewalt

19.1 Der Verkaufer haftet nicht fur

Schaden, Verluste, Verzogerun-
gen oder Nichterflillung auf-
grund von hoherer Gewalt
("Force Majeure-Ereignis") wie
z. B. Krieg, Terrorismus, Natur-
katastrophen, Brandschaden,
Epidemien, Verkehrs- und Be-
triebsstorungen, Streiks, Aus-

sperrungen, Unruhen, Rohstoff-
knappheit, Mangel an Hilfsmit-
teln, Energie oder Arbeitskraf-
ten, Anordnungen und MaBnah-
men Offentlicher Behdrden (wie
z. B. Ausfuhrverbote oder Qua-
rantanen) oder andere Hinder-
nisse oder Verzoégerungen, die
auBerhalb seines Verantwor-
tungsbereichs liegen. Ein sol-
ches Ereignis ist auch die nicht
richtige oder nicht rechtzeitige
Belieferung des Verkaufers
durch einen seiner Lieferanten,
wenn der Verkaufer diese je-
weils nicht zu vertreten hat und
im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses mit dem Kaufer ein
kongruentes Deckungsgeschaft
mit dem jeweiligen Lieferanten
Dies gilt
auch dann, wenn der Verkaufer

abgeschlossen hat.

das Deckungsgeschéaft unver-
zuglich nach dem Vertragsab-
schluss mit dem Kaufer ab-
schlieBt.

19.2Wenn das Force Majeure-Ereig-

nis langer als sechs (6) Monate
andauert, steht jeder Partei das
Recht zu, vom Vertrag zurtickzu-
treten.

19.3Anspriche des Kaufers auf-

grund des Force Majeure-Ereig-
nisses - insbesondere Scha-
densersatzanspriche aus Lie-
ferverzogerungen — sind ausge-
schlossen. Jede Partei hat die
Kosten aufgrund des Force Ma-
jeure-Ereignisses selbst zu tra-
gen. Bereits gelieferte Waren
und erbrachte Dienstleistungen
mussen in jedem Fall vom Kau-
fer bezahlt werden.

20. Erfullungsort

21.

Der Ort der Erfullung aller Pflich-
ten der Parteien aus diesem Ver-
tragist der Sitz des Verkaufers.

Anwendbares Recht und Ge-
richtsstand

21.1Alle rechtlichen Beziehungen,

die sich aus dem Vertragsver-
haltnis zwischen den Parteien
(einschlieBlich diesen AVB) er-
geben oder mit diesem zusam-
menhangen, unterliegen aus-
schlieBlich deutschem Recht
unter Ausschluss von dessen
kollisionsrechtlichen  Bestim-
mungen sowie des Ubereinkom-
mens der Vereinten Nationen
Uber Vertrage Uber den internati-
onalen Warenkauf vom 11. April

1980.

21.2Alle Streitigkeiten, die sich aus

dem Vertragsverhaltnis (ein-
schlieBlich diesen AVB) ergeben
oder mitdiesem zusammenhan-
gen, werden nach der Schieds-
gerichtsordnung der Deutschen
Institution fur Schiedsgerichts-
barkeit e.V. (DIS) unter Aus-
schluss des ordentlichen
Rechtswegs endgultig entschie-
den. Das Schiedsgericht besteht
aus einem Einzelschiedsrichter.
Der Schiedsort ist der Sitz des
Verkaufers. Die Verfahrensspra-
che ist Deutsch, Anlagen zu den
Schriftsatzen konnen aber auch
in englischer Sprache einge-
reicht werden. Das in der Sache
anwendbare Recht ist unter Zif-
fer 21.1 geregelt. Die Parteien
vereinbaren ausdrucklich, auf
die Berufung der Anwendung der
88 305 bis 310 BGB zu verzich-
ten.
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	6.8 Auf Wunsch des Käufers gibt der Verkäufer die Vorbehaltsware (sowie alle an ihrer Stelle getretenen Sachen und Forderungen) heraus, sofern ihr geschätzter Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 30 % übersteigt. Die Auswahl der freiz...

	7. Rücksendungen
	Eine Rücksendung von Waren durch den Käufer an den Verkäufer – etwa im Rahmen einer Reparatur oder Wartung – ist nur nach Erteilung einer schriftlichen Rücksendegenehmigung ("RMA", Return Merchandise Authorisation) durch den Verkäufer zulässig. Die RM...

	8. Gewährleistung
	8.1 Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (inklusive Falsch-/Minderlieferung, fehlerhafte Montage oder ähnliche Leistungen sowie fehlerhafte Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, vorbehaltlich abweichender oder ergänzende...
	8.2 Die Waren und Dienstleistungen des Verkäufers entsprechen den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses jeweils anwendbaren einschlägigen und direkt anwendbaren Gesetzen, Verordnungen und Standards in Deutschland und der Europäischen Union.
	8.3 Unbeschadet der Ziffer 8.2 gewährleistet der Verkäufer ausschließlich, dass die Ware und Dienstleistungen die bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbarte Beschaffenheit haben und sich für die in dem Vertrag ausdrücklich vereinbarte Verwendung eig...
	8.4 Der Verkäufer ist auch ohne Mitteilung an den Käufer befugt, Änderungen an den Waren und Dienstleistungen vornehmen, sofern die Form und Funktion der Ware oder Dienstleistung nicht wesentlich verändert werden und die Änderungen für den Käufer zumu...
	8.5 Die Gewährleistung durch den Verkäufer ist u.a. ausgeschlossen bei:
	8.6 Der Käufer hat die Ware nach Ablieferung unverzüglich zu untersuchen und dem Verkäufer etwaige Mängel unverzüglich, in jedem Fall jedoch fünf (5) Werktage nach Erhalt der Ware, schriftlich in Form einer Mängelanzeige zu melden. Verborgene Mängel, ...
	8.7 Die Untersuchung nach Ablieferung darf sich nicht auf Äußerlichkeiten und Lieferpapiere beschränken. Sie muss auch angemessen die Qualität und Funktionalität umfassen. Bei zur Montage, zum Einbau oder zur sonstigen Verarbeitung bestimmter Ware mus...
	8.8 Der Käufer hat mangelhafte Ware zwecks Überprüfung in demselben Zustand zu erhalten, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels befanden. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer diesem die mangelhaften Waren umgehend auf dessen K...
	8.9 Wenn ein Mangel besteht, kann der Verkäufer nach eigenem Ermessen entscheiden, ob er eine Reparatur der Ware oder eine Ersatzlieferung vornehmen möchte. Wenn der Verkäufer eine Reparatur oder Ersatzlieferung vornimmt, ist dafür eine angemessene Fr...
	8.10 Sofern der Verkäufer nicht ursprünglich zur Montage der Ware verpflichtet war, umfasst die Nacherfüllung weder den Ausbau und die Entsorgung der mangelhaften Ware, die Wiedermontage der mangelfreien oder reparierten Ware noch die Erstattung der d...

	9. Rechtsmängel
	9.1 Der Verkäufer behält sich an allen dem Käufer überlassenen Unterlagen, Materialien und sonstigen Gegenständen (z.B. Angebote, Kataloge, Preislisten, Kostenvoranschläge, Pläne, Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Angaben zur Produktions- und Li...
	9.2 Der Verkäufer gewährleistet nach Maßgabe dieser Ziffer 9, dass die Ware und die Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Lieferung bzw. Leistungserbringung bezüglich ihrer Herstellung durch den Verkäufer und bezüglich ihrer Spezifikationen frei von gewe...
	9.3 Ansprüche wegen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter sind ausgeschlossen, wenn diese Verletzung (i) auf der konkreten Nutzung der Ware oder Dienstleistung als Teil oder im Zusammenhang mit anderen Produkten (oder T...
	9.4 In dem Fall, dass ein Gericht abschließend feststellt, dass die Ware oder Dienstleistung ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten verletzen, wird der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten die Ware oder Dienstleistung ...
	9.5 Etwaige Ansprüche auf Schadensersatz bestehen nur nach Maßgabe der Ziffer 13.

	10. Ausfuhrkontrollen
	10.1 Finden auf die vom Verkäufer zu liefernden Waren oder die vom Verkäufer zu erbringenden Dienstleistungen Export- oder Importkontrollvorschriften Anwendung, ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer alle für die Einhaltung der Vorschriften notwen...
	10.2 Der Käufer verpflichtet sich, bei der Nutzung der bzw. Verfügung über die Ware oder die Dienstleistung die anwendbaren Export- und Importkontrollvorschriften einzuhalten bzw. deren Einhaltung zu veranlassen.
	10.3 Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, dem Käufer Waren zu liefern oder Dienstleistungen zu erbringen, bis er sämtliche notwendigen Informationen, Lizenzen, Bewilligungen, Freigaben und Dokumente erhalten hat.

	11. Software
	11.1 Sofern auch Software geliefert wird, so wird diese ausschließlich in maschinenlesbarer Form (Objektcode) überlassen. Vorbehaltlich der Regelung in § 69e UrhG (Dekompilierung) ist der Käufer nicht berechtigt, Teile der Software zu verändern, dekom...
	11.2 Für Software, an der der Verkäufer lediglich abgeleitete Nutzungsrechte hält und die keine Open-Source-Software darstellt (Fremdsoftware), werden die Bestimmungen dieser Ziffer 11 durch die zwischen dem Verkäufer und dessen Lizenzgeber vereinbart...
	11.3 Software gilt nur dann als mangelhaft, wenn der Käufer reproduzierbare Abweichungen von den Spezifikationen nachweisen kann. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn dieser in der neuesten, dem Käufer zur Verfügung gestellten Version (einschließlich Upda...
	11.4 In den nachstehenden Fällen bestehen keine Mängelansprüche:
	11.5 Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidung durch den Verkäufer behebt diesen den Mangel der Software folgendermaßen:

	12. Vertraulichkeit
	12.1 Der Käufer hat alle Informationen, die entweder als vertraulich gekennzeichnet sind oder die von einem Dritten als vertraulich angesehen würden ("Vertrauliche Informationen"), streng vertraulich zu behandeln und solche Informationen ausschließlic...
	12.2 Die in dieser Ziffer 12 genannten Verschwiegenheitspflichten bleiben auch nach Ende des Vertragsverhältnisses bestehen. Der Käufer ist verpflichtet, die Einhaltung derselben Pflichten von seinen Angestellten sowie Erfüllungsgehilfen (denen Vertra...

	13. Haftung
	13.1 Der Verkäufer haftet unbeschränkt im Falle (i) der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, (ii) der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, (iii) des arglistigen Verschweigens eines Mangels, sowie (iv) der gesetzlich zwingenden...
	13.2 Im Fall einer bloß einfach fahrlässigen Pflichtverletzung – sofern keiner der Fälle der Ziffer 13.1 vorliegt – haftet der Verkäufer nur für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, dere...
	13.3 In allen anderen Fällen ist eine Haftung des Verkäufers – unabhängig vom Rechtsgrund – ausgeschlossen, es sei denn, diese AVB sehen etwas anderes vor.
	13.4 Sofern eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen ist oder sich auf das oben Geregelte beschränkt, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Organen, gesetzlichen Vertretern, Angestellten und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

	14. Verjährung
	Die Verjährungsfrist für alle – auch außervertraglichen – Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab Lieferung oder Leistungserbringung. Dies gilt nicht in Fällen der Ziffer 13.1; in diesen Fällen gilt die jeweilige gesetzliche Verjäh...

	15. Änderungen und Ergänzungen
	Änderungen und Ergänzungen zu dem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag einschließlich dieser Klausel bedürfen der Schriftform.

	16. Schriftform
	Sofern in diesen AVB die Schriftform verlangt wird und in der betreffenden Bestimmung nichts anderes vorgeschrieben ist, ist eine elektronische Übermittlung, die eine dauerhafte Aufzeichnung des Inhalts der betreffenden Erklärung ermöglicht, mit der S...

	17. Salvatorische Klausel
	Im Falle der Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen des Vertrags (einschließlich dieser AVB) bleibt die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Ungültige Bestimmungen sind durch Bestimmungen zu ersetzen, die in rechtlich zulä...

	18. Übertragbarkeit
	18.1 Der Käufer ist ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verkäufers nicht zur Übertragung des Vertrags oder zur Abtretung von vertraglichen Ansprüchen befugt.
	18.2 Der Verkäufer ist befugt, den Vertrag ohne Einwilligung des Käufers an ein mit dem Verkäufer im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen zu übertragen.

	19. Höhere Gewalt
	19.1 Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, Verluste, Verzögerungen oder Nichterfüllung aufgrund von höherer Gewalt ("Force Majeure-Ereignis") wie z. B. Krieg, Terrorismus, Naturkatastrophen, Brandschäden, Epidemien, Verkehrs- und Betriebsstörungen, ...
	19.2 Wenn das Force Majeure-Ereignis länger als sechs (6) Monate andauert, steht jeder Partei das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten.
	19.3 Ansprüche des Käufers aufgrund des Force Majeure-Ereignisses  – insbesondere Schadensersatzansprüche aus Lieferverzögerungen – sind ausgeschlossen. Jede Partei hat die Kosten aufgrund des  Force Majeure-Ereignisses selbst zu tragen. Bereits gelie...

	20. Erfüllungsort
	Der Ort der Erfüllung aller Pflichten der Parteien aus diesem Vertrag ist der Sitz des Verkäufers.

	21. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
	21.1 Alle rechtlichen Beziehungen, die sich aus dem Vertragsverhältnis zwischen den Parteien (einschließlich diesen AVB) ergeben oder mit diesem zusammenhängen, unterliegen ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss von dessen kollisionsrechtlich...
	21.2 Alle Streitigkeiten, die sich aus dem Vertragsverhältnis (einschließlich diesen AVB) ergeben oder mit diesem zusammenhängen, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss d...


